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Update Regelungen zu Pausen und Aufenthaltsbereichen 
ab kommenden Montag, 11.10.2021 
 
Vor Unterrichtsbeginn: 

 Die Klassenzimmer sind für die Klassen ab 7.20 Uhr geöffnet. 

 Die Schüler*innen dürfen sich im Gebäude nur in den Klassenzimmern, nicht auf den Gängen aufhalten. 

Fachräume werden nicht geöffnet. Wer in der ersten Stunde im Fachraum Unterricht hat, hält sich im 

angestammten Klassenzimmer auf und begibt sich nach dem Vorgong zum Fachraum. 

 Die Türen bleiben geöffnet, auch nachdem erste Schüler*innen im Klassenzimmer sind. 

 Das Abholen der Klassen vor der ersten Stunde entfällt. 

 Der Aufenthaltsraum im N-Bau bleibt geschlossen. 

 Aufsichten: je 1 Aufsicht in N-Bau und E-Bau, die stichprobenartig in den Klassen nach dem Rechten sieht. 

 
Pause am Vormittag: 

 Die Zugänge zu den Gebäuden müssen frei bleiben; Schüler*innen halten sich in den ihnen zugewiesenen 

Pausenhofbereichen auf. 

 Der Aufenthaltsraum im N-Bau bleibt geschlossen. 

 Das Abholen der Klassen nach der Pause entfällt; die Schüler*innen begeben sich eigenständig zu den 

Unterrichtsräumen. Die Lehrkräfte öffnen die Räume rechtzeitig zu Unterrichtsbeginn, damit keine 

größeren Schülergruppen auf den Gängen warten. 

 Bei besonders schlechtem Wetter erfolgt rechtzeitig eine Durchsage durch die Schulleitung, dass die 

Pausen im Klassenzimmer zu verbringen sind. 

 
Mittagspause: 

 Schüler*innen sind über Mittag entweder zu Hause, in der Mensa des Konvikts, in der Stadt oder – in 

begrenztem Umfang – in folgenden Aufenthaltsräumen: 

Klassen 5 bis 10 in ihren Klassenzimmern (Maskenpflicht!) 

J1 im E-Bau (neben Eingang Hehlestraße) (Maskenpflicht!) 

J2 im A-Bau (Untergeschoss) (Maskenpflicht!) 

 Für alle Schülerinnen und Schüler gelten die beigefügten „Verhaltensregeln für eine störungsfreie Mittags-

pause“ (s. Seite 2). Bei wiederholter Zuwiderhandlung wird das entsprechende Klassenzimmer geschlossen. 

 Der Aufenthaltsraum im N-Bau bleibt geschlossen. 

 Aufsichten: je 1 Aufsicht in N-Bau und E-Bau, die stichprobenartig in den Klassen nach dem Rechten sieht. 

 Kein Aufenthalt in den Gängen oder anderen Räumen! 

 Abstellen von Schulranzen nur im Klassenzimmer – nicht im Eingangsbereich vorm Hausmeisterbüro! 

 
Weiterhin gilt: Wir beobachten die Situation und passen die Regelungen gegebenenfalls an, wenn sich etwas 

nicht bewähren sollte. 
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STÖRUNGSFREIE MITTAGSPAUSEN IM KLASSENZIMMER 

Jede*r Schüler*in hat das Recht ungestört zu lernen. 

Die Lehrer*innen haben das Recht ungestört zu unterrichten. 

Jeder muss stets die Rechte der anderen beachten. 

Das gilt auch für die Mittagspause, denn während einige Klassen Pause haben, haben viele andere Unterricht. 
 

ANGEBOT DER SCHULE  

 

Aufgrund der Pandemielage können wir in den Mittagspausen für die Schüler*innen nur Aufenthaltsbereiche anbieten, in 
denen die Klassen und Jahrgänge möglichst wenig durchmischt werden oder in denen konsequent der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. 
Da Herbst und Winter niedrige Temperaturen und häufig auch schlechtes Wetter mit sich bringen, möchten wir allen 
Schüler*innen dennoch die Möglichkeit bieten, sich im Gebäude aufzuhalten. 
Dazu werden, wie vor der 1. Stunde, die Klassenzimmer geöffnet. 
Das geht nur dann, wenn sich absolut alle Schüler*innen angemessen, ruhig, verantwortungsbewusst und fürsorglich 
verhalten. 
 

ANFORDERUNGEN AN DIE  SCHÜLER/INNEN:  

 

Ich ... 
 trage grundsätzlich in geschlossenen Räumen immer und korrekt meine Mund-Nase-Bedeckung. 

Nur zum Essen nehme ich sie ab. 

 halte mich ausschließlich in meinem eigenen Klassenzimmer auf. 

 bleibe an meinem eigenen Platz, den ich nur verlasse, um zur Toilette zu gehen. 

 beschäftige mich still (indem ich Hausaufgaben erledige oder lerne, etwas lese, etc.) und unterhalte mich nur sehr 
leise. 

 pflege einen höflichen Umgangston und lege gute Manieren an den Tag. 

 achte darauf, dass wir nach 20 Minuten im Raum für 5 Minuten die Fenster öffnen. 

 folge den Anweisungen von Lehrkräften. 
 

Ich verzichte darauf, andere im Klassenzimmer, im Gebäude oder gar draußen zu stören oder zu ärgern. 
Deshalb  

 unterlasse ich jede Art provozierenden Verhaltens (auch auf provozierende Gestik) und unqualifizierte 
Kommentare über Äußerungen von anderen, 

 mache ich keine störenden Geräusche (mit und ohne Gegenstand), 

 werfe ich keine Gegenstände, 

 nehme ich niemandem Gegenstände weg, 

 unterlasse ich natürlich auch jede Art gewalttätigen Verhaltens. 
 
Sollten während der Mittagspause im Klassenzimmer Probleme auftreten, wende ich mich an die Pausenaufsicht oder 
bitte im Lehrerzimmer, Rektorat oder Sekretariat um Hilfe. 
 

KONSEQUENZEN BEI NICHTEINHALTUNG DER VERHALTENSREGELN 

Fehlverhalten wird registriert, das heißt: Es wird im Klassenbuch dokumentiert und je nach Situation ist mit 
unterschiedlichen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zu rechnen. 
Sollte ich / meine Klasse sich nicht angemessen verhalten (das heißt, wenn wir nicht alle oben genannten Bedingungen 
verlässlich einhalten), verspielen wir den Vertrauensvorschuss, den uns die Schule entgegenbringt, indem wir uns allein im 
Zimmer aufhalten dürfen. 
Wir müssen dann die Mittagspausen draußen verbringen. 


